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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1965

Norm

EO §224 Abs2

Rechtssatz

Zur Anlegung des noch nicht existentgewordenen Teiles der Höchstbetraghypothek bedarf es keiner Behauptungen

des berechtigten Buchgläubigers. Wenn von den nachfolgenden Hypothekargläubigern und der betreibenden Partei

behauptet wird, das Krediverhältnis sei bereits beendet, hätte dies mittels Widerspruches geschehen müssen.
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